
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trennung zwischen redaktionellem Teil und Werbung 
(X. c. «St. Galler Tagblatt») 
 
Stellungnahme des Schweizer Presserats 17/2020 
vom 9. April 2020 
 
 
I. Sachverhalt 
 
A. Am 27. Juli 2019 veröffentlichte das «St. Galler Tagblatt» ein fast ganzseitiges 
Interview mit dem neuen Länderchef Schweiz der Wirtschaftsprüfungsfirma Ernst & 
Young, Stefan Rösch-Rütsche. Unter dem Titel «Vier-Augen-Gespräch ist unersetzbar» 
äussert sich der EY-Chef über die Digitalisierung im Alltag der Unternehmen, was sie für 
die Beratungs- und Prüfungsbranche bedeutet und über die Preisverleihung 
«Entrepreneur Of The Year». Auf der selben Seite findet sich im unteren Teil in Form einer 
kontextuellen Box ein Beitrag mit dem Titel «Ein Unternehmerpreis mit nachhaltiger 
Wirkung»; er beschreibt den Preis (Kategorien, Teilnahmebedingungen, Jury-
Zusammensetzung usw.). Am Ende des Interviews steht der Hinweis «Dieses Interview 
wurde im Auftrag von EY Schweiz geführt». 
 
B. Am 11. August 2019 wandte sich X. mit einer Beschwerde an den Schweizer 
Presserat. Er macht geltend, Seite 8 des «St. Galler Tagblatt» mit dem Seitentitel 
«Entrepreneur Of The Year» bzw. die ganze Seite (mit Interview und Beschreibung des 
Preises) verstosse gegen die zur «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen 
und Journalisten» (nachfolgend «Erklärung») gehörende Richtlinie 10.1, die eine 
«Trennung zwischen redaktionellem Teil und Werbung» verlangt. Das Erscheinungsbild 
von Seite 8 weiche kaum vom redaktionellen Artikel auf der gegenüberliegenden Seite 9 
ab, so der Beschwerdeführer. 
 
C. Am 17. September 2019 nahmen für das «St. Galler Tagblatt» Bettina Schibli, die 
Leiterin Lesermarkt und Zusatzgeschäfte, und Chefredaktor Stefan Schmid Stellung zur 
Beschwerde. Diese sei abzuweisen, da die Seite 8 durch eine abweichende Gestaltung 
ordnungsgemäss gekennzeichnet sei. Die «Pagina» [gemeint ist der Titel im Seitenkopf] 
auf solchen PR-Seiten würde durch serifenlose Schrift von den anderen Seiten 
abgesetzt; auch die Titel von PR-Seiten seien in derselben serifenlosen Schrift gehalten 
und seien zentriert, wohingegen die Titel von redaktionellen Seiten linksbündig und mit 
Serifenschrift publiziert würden. Dazu sei die Verlagspublikation explizit als solche 
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deklariert, indem der Auftraggeber unmissverständlich ausgewiesen werde. All dies 
führe zu klaren Unterscheidungsmerkmalen, die PR-Seite sei klar von den redaktionellen 
Seiten unterscheidbar. 
 
D. Mit Schreiben vom 15. Oktober 2019 teilte der Presserat den Parteien mit, die 
Beschwerde werde von der 1. Kammer behandelt, bestehend aus Francesca Snider 
(Präsidentin), Dennis Bühler, Ursin Cadisch, Michael Herzka, Klaus Lange, Francesca 
Luvini und Casper Selg. 
 
E. Die 1. Kammer behandelte die Beschwerde in ihrer Sitzung vom 4. November 2019 
und auf dem Korrespondenzweg. 
 
 
II. Erwägung 
 
Ziffer 10 der «Erklärung» verlangt von Journalistinnen und Journalisten, dass sie jede 
Form von kommerzieller Werbung vermeiden und keinerlei Bedingungen von Seiten der 
Inserentinnen und Inserenten akzeptieren. Gemäss zugehöriger Richtlinie 10.1 
(Trennung von redaktionellem Teil und Werbung) muss eine deutliche Trennung 
zwischen redaktionellem Teil/Programm und Werbung bzw. bezahltem oder durch Dritte 
zur Verfügung gestelltem Inhalt gewährleistet sein. Inserate, Werbesendungen und 
bezahlte oder durch Dritte zur Verfügung gestellte Inhalte sind gestalterisch von 
redaktionellen Beiträgen klar abzuheben. Sofern sie nicht optisch/akustisch eindeutig 
als solche erkennbar sind, müssen sie explizit als Werbung deklariert werden. 
Journalistinnen und Journalisten dürfen diese Abgrenzung nicht durch Einfügen von 
Schleichwerbung in der redaktionellen Berichterstattung unterlaufen.  
 
In seinem Leitentscheid 67/2019 hatte der Presserat folgendes festgehalten: «Es geht 
darum, dass der durchschnittliche Leser auf den ersten Blick erkennt, dass es sich um 
Werbung handelt, sonst täuscht die Redaktion ihr Publikum.» Im Urteil des Presserats 
hat das «St. Galler Tagblatt» mit der gewählten Darstellung den kommerziellen Gehalt 
des Beitrags nicht ausreichend deutlich gemacht. Die Argumente des 
Beschwerdegegners, dass die ganze Seite 8 durch eine abweichende Gestaltung 
ordnungsgemäss gekennzeichnet sei, überzeugen nicht. Die geringen Layout-
Unterschiede sind für DurchschnittsleserInnen nicht klar ersichtlich. Die beiden Beiträge 
erscheinen im Gegenteil wie ein übliches Interview mit zugehörigem Hintergrund-Artikel. 
Leserinnen und Leser werden über den Inhalt getäuscht. 
 
Fehlt es an einer klaren gestalterischen Abhebung vom redaktionellen Teil, braucht es 
eine explizite Deklaration als Werbung. Eine solche fehlt auf Seite 8. Hinzu kommt, dass 
der Name des Auftraggebers zwar genannt ist, aber nicht klar darauf hingewiesen wird, 
dass es sich tatsächlich um einen bezahlten Beitrag handelt: «Dieses Interview wurde 
im Auftrag von EY geführt» heisst für den Durchschnittsleser nicht, dass es sich um 
Werbung oder eben um einen bezahlten Beitrag handelt. Die Leserinnen und Leser 
werden auch hier irregeführt.  
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Das «St. Galler Tagblatt» hat somit Ziffer 10 der «Erklärung» respektive Richtlinie 10.1 
(Trennung von redaktionellem Teil und Werbung) verletzt. 
 
III. Feststellungen 
 
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. 
 
2. Das «St. Galler Tagblatt» hat mit der Seite 8 und den zwei Beiträgen «Vier-Augen 
Gespräch ist unersetzbar» und «Ein Unternehmerpreis mit nachhaltiger Wirkung» vom 
27. Juli 2019 die Ziffer 10 der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen 
und Journalisten» (Trennung von Werbung und redaktionellem Inhalt) verletzt. 


